
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Durchführung einer öffentlichen 
Lotterie/Warenausspielung/Tombola für gemeinnützige oder wohltätige Zwecke 
 
1. Antragsteller / Verantwortliche Person 
Antragsteller (=Veranstalter) (Name, Anschrift, Telefon/Telefax): 
 
Verantwortliche Person (Name, Anschrift): 
 
 
2. Angaben zur Veranstaltung 
Veranstaltungsdatum / Veranstaltungszeit (Beginn, Ende): 
 
Veranstaltungsort (Anschrift, weitere Ortsbezeichnung, z.B. Name der Gaststätte): 
 
Anlass für die Veranstaltung (z. B. Art der Veranstaltung): 
 
Verwendungszweck für den Erlös (z.B. Name des Empfängers, Verein): 
 
Höhe des beantragten Spielkapitals (=Anzahl der Lose x Lospreis): 
 
Anzahl der Lose insgesamt: 

 
Anzahl der Spielserien und Anzahl der Lose je Serie: 

 
Anzahl der Gewinne und Nieten je Serie: 

 
Preis je Los (Rabatte sind unzulässig!): 
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Hinweise: 
 Erstreckt sich die beantragte Lotterie über das Gemeindegebiet hinaus oder übersteigt  

das beantragte Spielkapital (=Anzahl der Lose x Lospreis) 40.000 €, muss die Erlaubnis  
bei der die Regierung von Schwaben beantragt werden.   
Bei Lotterien über den Regierungsbezirk Schwaben hinaus, ist jedoch die Regierung der 
Oberpfalz zuständig, über Bayern hinaus das Bayer. Staatsministerium des Innern. 

 Ausspielungen durch nicht als gemeinnützig anerkannte Veranstalter, insbesondere durch 
Gewerbetreibende, oder im Zusammenhang/Verbindung mit wirtschaftlichen Interessen 
Beteiligter (z.B. für Werbemaßnahmen) sind nicht genehmigungsfähig. In Zweifelsfragen 
im Wettbewerbsrecht wird eine Nachfrage bei der Industrie- und Handelskammer - 
Wettbewerbsabteilung - empfohlen. Auch Wirtschaftswerbung des Veranstalters 
zugunsten von Spendern ist unzulässig. 

 Der Gesamtwert der Gewinne muss mindestens 25% des Spielkapitals betragen, der 
Wert des Einzelgewinnes muss mindestens den Lospreis übersteigen. 

 Die Anzahl der Gewinne je Serie muss mindestens ca. 20% der gesamten Lose der Serie 
betragen. 

 Es muss gewährleistet sein, dass nach Abzug aller Unkosten mindesten 25% des 
erzielten Brutto-Erlöses dem beantragten gemeinnützigen oder wohltätigen Zweck zu 
Gute kommt. 

 Für die Ausspielung sind Lose zu verwenden, die Manipulationen ausschließen (z.B. sog. 
Sicherheitslose, die Gewinne/Nieten nicht erkennen lassen und nach dem Öffnen nicht 
 wiederverwendbar sind).  

 Die Erlaubnisgebühr beträgt 2/1000 des Spielkapitals, mindestens jedoch 30,-- € (Stand 
01.01.2001).  

 Öffentliche Ausspielungen/Lotterien ohne Erlaubnis sind strafbar! 
 
 
Der Antragsteller versichert, dass der Veranstalter kein Gewerbetreibender ist, er 
selbst und sämtliche Beteiligte an der Ausspielung mit der Veranstaltung keine 
sonstigen wirtschaftlichen Zwecke oder Vorteile (z.B. Werbung) verfolgt und mit der 
Durchführung der Ausspielung keine Gewerbebetriebe beauftragt werden. Des 
weiteren ist gewährleistet, dass unabhängig von den Unkosten mindestens ¼ der 
Bruttoeinnahmen aus dem Losverkauf dem beantragten gemeinnützigen oder 
wohltätigen Zweck zugeführt wird. 
 
 
 
 
Horgau, den ................................................     Unterschrift:................................................... 
 
 
 
Bei Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen bitte nächste Seite beachten ! 
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Erklärung:
- Eine Lotterie ist ein Spiel, bei dem einer Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet wird, nach einem bestimmten Plan gegen einen bestimmten Einsatz ein vom Eintritt eines zufälligen Ereignisses abhängiges Recht auf einen bestimmten Geldgewinn zu erwerben.
- Eine Ausspielung (=Verlosung) unterscheidet sich von einer Lotterie dadurch, dass anstelle eines Geldgewinnes Sachen oder andere geldwerte Vorteile gewonnen werden können. Findet die Ausspielung in geschlossenen Räumen statt, handelt es sich um eine Tombola.
- Kleine Lotterien liegen vor, wenn die Summe der Entgelte für Lose den Betrag von 40.000 Euro nicht überschreitet (§ 18 Nr. 1 GlüStV). Diese Lotterien können unter bestimmten Voraussetzungen mit einer Allgemeinverfügung durch die Regierung oder die Gemeinde genehmigt werden.
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Zusatz bei Beteiligung von Wirtschaftsunternehmen: 
 
Soweit an der Ausspielung gewerbliche Unternehmen beteiligt sind (z.B. als Mitveranstalter, 
durch Bereitstellung des Raumes / Platzes oder sonstige Förderung der Veranstaltung) muss 
der Gewerbetreibende folgende Verpflichtungserklärung ergänzen und unterzeichnen: 
 
Name des Unternehmens:  
 
.................................................................................................................................................. 
 
vertreten durch:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
Anschrift:  
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Der/Das vorbezeichnete Gewerbetreibende/Unternehmen erklärt verbindlich und 
unwiderruflich: 
 
1. Der/Das vorbezeichnete Gewerbetreibende/Unternehmen verpflichtet sich, im 

Zusammenhang mit der Lotterie/Ausspielung jegliche Wirtschaftswerbung zu unterlassen, 
insbesondere in Zeitungsanzeigen bzw. Werbezetteln, die der Verkaufsförderung für 
Waren des eigenen oder fremden Unternehmens (z.B. Gewerbebetriebe in 
Einkaufszentren) dienen, nicht auf die Lotterie/Ausspielung hinzuweisen, überhaupt jeden 
eigenen Hinweis auf die Veranstaltung zu unterlassen.  
 

2. Die Mitwirkung des vorbezeichneten Gewerbetreibenden/Unternehmens an der Lotterie/ 
Ausspielung beschränkt sich auf die Überlassung des Raumes für die Präsentation der 
Preise und den Verkauf der Lose und/oder Stiftung der Preise. Bei den gestifteten 
Preisen darf - ohne Werbeemblem - in diskreter Weise auf den Spender hingewiesen 
werden.  
 

3. Der/Das vorbezeichnete Gewerbetreibende/Unternehmen nimmt zu Kenntnis, dass die 
Nichteinhaltung der übernommen Verpflichtungen die künftige Versagung 
lotterierechtlicher Genehmigungen für in Zusammenarbeit mit Ihrem Unternehmen 
geplante Lotterien/Ausspielungen zur Folge hat. 

 
 
 
..............................................                                               ...................................................... 
Ort, Datum                                                                            Unterschrift 
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